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RS OGH 1970/7/2 11Os93/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1970

Norm

StGB §74 Z5

Rechtssatz

Drohung im Sinne § 98 StG (nunmehr § 74 Z 5 StGB) erfordert Ankündigung eines zukünftigen Übels (SSt 36/38).

Androhen des Täters, er hätte seinem Opfer einen Fahrer ins Gesicht gemacht, wenn es allein wäre, erfüllt den

Tatbestand nicht.
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